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Panorama
Aktuelle Meldungen aus aller Welt

Neos-Staatssekretär
Josef Schellhorn spricht sich
für das Modell „Österreich
plus“ – also acht Monate
Grundwehrdienst plus zwei
Monate verpflichtende Miliz-
übungen – aus. Er sei An-
hänger davon, dass man sich
an eine klare Empfehlung
einer Kommission halten
solle, so Schellhorn am Sonn-
tag in der ORF-„Pressestunde“.
Dass es bei den NEOS auch
andere Meinungen gebe, stehe
einer liberalen Partei zu. Für

Freude sorgte das bei der ÖVP,
jedoch nicht in den eigenen
Reihen: Das sei nicht Partei-
linie, betonte Neos-Generalse-
kretär Douglas Hoyos umge-
hend. Irritationen löste Schell-
horn auch mit der Aussage
aus, dass eine Senkung der
Lohnnebenkosten für 2027 im
Zuge des neuen Doppelbud-
gets wenig wahrscheinlich
sei. Die pinke Wirtschafts-
kammerfraktion UNOS wider-
sprach dem postwendend „auf
das Entschiedenste“. 

PRESSESTUNDE 

Schellhorn irritiert eigene Partei 
Neos-Staatssekretär für Wehrpflicht-Verlängerung.

Für viele wird Strom ab Mitt-
woch billiger: Als Teil des
Elektrizitätswirtschafts-
gesetzes wird mit 1. April der
Sozialtarif von 6 Cent je Kilo-
wattstunde netto für die
ersten 2.900 kWh im Jahr
eingeführt. Sonderregeln gibt

es für größere Haushalte.
Anspruchsberechtigt sind
Personen, die vom ORF-Bei-
trag befreit sind und eine
soziale Leistung beziehen,
etwa Pflegegeld, Pensionen,
Geld aus der Arbeitslosen-
versicherung oder Sozialhilfe.

STROMPREISE 

Sozialtarif für 290.000 Haushalte

Italien will sich an Österreich
ein Beispiel nehmen und ein
Social-Media-Verbot für Ju-
gendliche einführen. Die rech-
te Regierungspartei Lega hat
dazu einen entsprechenden
Gesetzesentwurf im Parla-
ment in Rom eingebracht. 

Der Gesetzesvorschlag sieht
vor, die Nutzung sozialer
Netzwerke für Kinder unter 14
Jahren zu verbieten. Für ältere
Minderjährige soll der Zugang
künftig nur mit „nachweisba-
rer“ Zustimmung der Eltern
erlaubt sein.

ROM, WIEN

Auch Italien plant Social-Media-Verbot

Ein polnischer Experte ist
Befürchtungen entgegen-
getreten, dass die USA den
größten Nutzen vom Wieder-
aufbau der Ukraine ziehen
werden. „Wegen der geogra-
fischen Nähe haben eu-
ropäische Unternehmen den
weit besseren Zugang und
werden stärker profitieren“,
so Bogdan Zawadewicz. 

WIEDERAUFBAU

EU wird profitieren
Der sozialistische Politiker
Emmanuel Grégoire ist nun
auch vom Stadtrat in Paris
zum neuen Bürgermeister
der französischen Haupt-
stadt gewählt worden. Er
war Stellvertreter der schei-
denden Bürgermeisterin
Anne Hidalgo und will deren
klima- und fahrradfreundli-
che Politik fortsetzen.

PARIS

Pro Fahrrad

G
roßer Wurf“, „Wende-
punkt“, „Meilenstein“. Die
Bundesregierung geizte

nicht mit Pathos, als sie die Ei-
nigung zum Gesetzespaket der
Asylreform präsentierte, die im
April im Nationalrat beschlos-
sen werden soll und am 12. Juni
in Kraft tritt. Unstrittig ist, dass
es sich um eine der größten Um-
bauarbeiten am Asylsystem der
vergangenen zwei Jahrzehnte
handelt. Aber es gibt Fußnoten.

Die Reform basiert auf einer
EU-Verordnung. Sie wurde am
14. Mai 2024 beschlossen und
sieht etliche Verschärfungen
der bisherigen Regeln vor. Öster-
reich wirkte bei der Erarbeitung
mit und stimmte zu, nur Ungarn
und Polen lehnten damals den
EU-Asylpakt ab. Der neue
Rechtsrahmen löst das bisheri-
ge „Dublin-System“ ab, das sich
als dysfunktional erwies.

Vor Inkrafttreten der Verord-
nung am 12. Juni müssen auf na-
tionaler Ebene etliche Gesetze
novelliert werden. Deren Erar-
beitung war innerhalb der Koali-
tion ein wenig mühsam, aber

am Ende doch erfolgreich. In der
Begutachtung revoltierten je-
doch die Länder. Auf die Kritik
der Landesregierungen wurde
dann auch Rücksicht genom-
men, was nun allerdings das
Bundesverwaltungsgericht in
die Bredouille bringt und Folgen
nach sich ziehen könnte. Aber
der Reihe nach.

Obwohl eine Neuordnung des Fa-
miliennachzugs von Flüchtlin-
gen gar nicht Teil der EU-Verord-
nung ist, hat die Koalition eine
solche vorgelegt. Auch das ist ei-
gentlich Gold-Plating, also eine

Form der Übererfüllung von EU-
Standards, die häufig kritisiert
wird. Der Nachzug naher Ange-
höriger war bisher ein Rechtsan-
spruch im Asylgesetz, der künf-
tig de facto einer Quotenrege-
lung unterworfen werden soll.
Sie erlischt allerdings nach drei
Jahren.

Eine Quote für Familienmit-
glieder gibt es bisher für Dritt-
staatsangehörige, die keine
Flüchtlinge sind. Sie ist im Nie-
derlassungs- und Aufenthalts-
gesetz geregelt, kurz NAG. Um
künftig auch den Nachzug von
Flüchtlingsfamilien zu quotie-

ren, war eine „Übersiedelung“
vom Asylgesetz zum NAG not-
wendig – auch wenn in der Be-
gutachtung einige fachliche
Stellungnahmen trotzdem eine
EU-Rechtswidrigkeit sehen. Für
das Bundesverwaltungsgericht
(BVwG) ist es beispielsweise
„nicht vereinbar mit der Famili-
enzusammenführungsrichtli-
nie“. Dieses Gericht wird noch
wichtig.

Das Bundesverwaltungsge-
richt (BVwG) hat bisher zwar
sehr viel mit dem Asylgesetz zu
tun, denn zwischen 60 und 70
Prozent der Fälle betreffen al-
lein diese Rechtsmaterie. Für
das NAG sind bisher aber aus-
schließlich Landesbehörden und
damit auch die Landesverwal-
tungsgerichte zuständig. Nach
der Intervention der Bundeslän-
der, die in der Begutachtung
schwere Geschütze auffuhren,
bleibt der Familiennachzug von
Flüchtlingen nun weiterhin
Bundessache, zuerst beim Bun-
desamt für Fremdenwesen und
Asyl (BFA), in zweiter Instanz
beim BVwG.

Das Problem: Das NAG ist für
das BFA ebenso wie für das 

BVwG eine neue Rechtsmaterie.
Und diese ist durchaus komplex:
Das Gesetz wurde in den vergan-
genen fünf Jahren 18 Mal novel-
liert und umfasst in seiner kom-
mentierten Version schlanke
1500 Seiten. Mehr Personal für
das BVwG ist derzeit aber nicht
vorgesehen. Präsident Christian
Filzwieser warnt in der „Presse“
deshalb bereits, dass es zu Ver-
zögerungen kommen wird – was
auch andere Zuständigkeitsbe-
reiche des Gerichts betreffen
könnte, etwa Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen bei Großpro-
jekten. Das wiederum dürfte in
einem Widerspruch zur Stand-
ortpolitik der Bundesregierung
stehen, die solche Verfahren be-
schleunigen will. 

Eine weitere Neuerung der Asyl-
reform betrifft den Status der
subsidiär Schutzberechtigten.
Das sind Geflüchtete, die zwar
kein Asyl, aber dennoch einen
Schutztitel erhalten, weil ihnen
im Herkunftsland ernsthafter
Schaden droht. Österreich hat
auch hier bisher die EU-Regeln
übererfüllt und etwa auch sol-
che Personen aufgenommen, die

aufgrund einer schweren Er-
krankung im Herkunftsland
nicht versorgt werden könnten.
Nach den neuen EU-Regeln wird
der Schutzbegriff ausgeweitet,
allerdings muss auch für subsi-
diären Schutz künftig ein Ak-
teur benannt werden, von dem
die Gefahr ausgeht. 

In der Praxis macht das in Ös-
terreich eine weitere Differen-
zierung bei Aufenthaltstiteln
für Geflüchtete nötig. Das könn-
te auch eine Unterscheidung
beim Zugang zu staatlichen
Leistungen nach sich ziehen,
wie das derzeit – mit höchstge-
richtlichem Siegel – zwischen
Asyl- und subsidiär Schutzbe-
rechtigten der Fall. Unterschie-
de gibt es auch zwischen diesen
beiden „Flucht-Aufenthaltsti-
teln“ und Personen, die aus hu-
manitären Gründen bleiben dür-
fen, weil sie gut integriert sind
und hier Familie haben. Auch
den neuen (in Österreich: neu de-
finierten) Bleibegründen wohnt
ein humanitäres Element inne.
Es wird wohl an Gerichten lie-
gen, ob sich daraus wirklich eine
weitere Differenzierung ergeben
wird.

Übererfüllte
Asyl-Reform
mit Folgen

Der Familiennachzug soll künftig einer 
Quote unterliegen. Aus diesem Grund wird er

einem anderen Verwaltungsgesetz unter-
worfen – mit potenziell gravierenden Folgen. 

Von Simon Rosner 

Das europäi-

sche Asyl-

system wird
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auf neue Beine

gestellt. „Dub-

lin“ hat damit
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